
Information der betroffenen Personen (Angehörigen/
Bevollmächtigte/gerichtlich bestellter Vertreter) (Art. 
14 DS-GVO) 

Anmeldung für einen Heimplatz bzw. stationäre Pflege 

Verantwortlicher: 
Große Kreisstadt Radeberg Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim  

Pulsnitzer Str. 58, 01454 Radeberg 

Vertreter des Verantwortlichen: Der Oberbürgermeister 

Datenschutzbeauftragter: 

DataOrga® GmbH, E-Mail: datenschutz@pflegeheim-radeberg.de 

Angaben zur Verarbeitungstätigkeit: 

Zwecke der Verarbeitungstätigkeit: 

Erfassung personenbezogenen Daten von Kontaktpersonen/Angehörigen oder gerichtlich 
bestellten Vertretern, die uns im Rahmen der stationären Pflege benannt werden. 

Rechtsgrundlage der Verarbeitungstätigkeit: 

Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags oder einer vorvertraglichen Maßnahme 
gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO erforderlich. 

Kategorien personenbezogener Daten: 

Kontaktdaten von benannten Kontaktpersonen (Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefon, E-
Mail) 

Kategorien von Empfängern: 

Intern (Heimleitung und alle berechtigten Mitarbeiter mit Zugriff auf die jeweiligen Systeme) 

Datentransfer in ein Drittland: 

Es liegt keine geplante Übermittlung in Drittstaaten vor. 

Zusätzliche Informationspflichten: 
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Speicherdauer der personenbezogenen Daten: 

Die Daten werden gelöscht, wenn kein Interesse mehr besteht. 

Rechte der betroffenen Person: 

Sie haben ein Recht auf Auskunft (gem. Art. 15 DS-GVO) seitens des Verantwortlichen über 
die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO), 
Löschung (Art. 17 DS-GVO), und auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 Abs. 1 DS-
GVO). Des Weiteren haben Sie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung (Art. 21 DS-
GVO) sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO). 

Möchten Sie von Ihren Rechten Gebrauch machen, wenden Sie sich bitte an den oben 
genannten Datenschutzbeauftragten. 

Quelle der personenbezogenen Daten: 

Sonstige - Angaben des Interessenten, Bewohners 
Öffentlichen Stelle – Gericht der Benennung eines bestellten Vertreters 

Beschwerderecht: 

Sie haben ein Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde. 

Pflicht zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten: 

Die betroffene Person ist verpflichtet die personenbezogenen Daten bereitzustellen. 

Folgen der Nichtbereitstellung: 
Ohne Bereitstellung der Daten ist keine Aufnahme als Interessent möglich. 

Automatisierte Entscheidungsfindung: 

Es erfolgt keine automatisierte Entscheidungsfindung bzw. Profiling.
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